
 

An die örtlichen Wahlvorstände für die Wahlen der Personalvertretungen 2026 
im Schulamtsbereich Frankfurt (Oder) 

 
 

Einladung 
Wahlvorstandsschulungen für die  

Wahlen der Personalvertretungen 2026 
 

 

In der Zeit vom 1. März 2026 bis 31. Mai 2026 finden für die Schulen des Landes 
Brandenburg die Wahlen von Personalvertretungen statt. Dies ist im § 27 unse-
res Landespersonalvertretungsgesetzes (LPersVG) vorgesehen. 
Vorbereitet und durchgeführt werden sie vom Wahlvorstand. Ein sachkundig und 
präzise durchgeführter Wahlvorgang bildet die Basis für eine erfolgreiche Inte-
ressenvertretung. Die Einhaltung der Verfahrens- und Formvorschriften sichert 
das Gelingen der Wahl und vermeidet das Risiko späterer Wahlanfechtungen. 
Zur Vorbereitung des Wahlvorstandes auf seine Aufgaben bietet die GEW-
Medien GmbH Wahlvorstandsschulungen an. 
 
Auf Grundlage des Landespersonalvertretungsgesetzes wird in der Schulung 
schwerpunktmäßig  auf die Wahlen zu den Lehrerräten eingegangen, u.a. 
 

− auf das Aufstellen und Pflegen des Wahlberechtigtenverzeichnisses 

− die Ermittlung der Zahl der zu wählenden Personalvertretungsmitglieder 

− das Wahlausschreiben, die Wahlvorschläge 

− die Stimmzettel und das Wahlverfahren 

− die Stimmabgabe 

− die Feststellung und Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

− die konstituierende Sitzung der neu gewählten Personalvertretung 

eingegangen.  
 

TERMIN / UHRZEIT ANMELDE- 
SCHLUSS 

TAGUNGSSTÄTTE 

17.02.2026 
von 10:00 - 14:00 Uhr 

11.02.2026 Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder), Raum 224 
Gerhard-Neumann-Straße 3, 15236 Frankfurt (Oder) 

18.02.2026 
von 10:00 - 14:00 Uhr 

12.02.2026 Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder), Raum 224 
Gerhard-Neumann-Straße 3, 15236 Frankfurt (Oder) 

19.02.2026 
von 10:00 - 14:00 Uhr 

13.02.2026 Alexander von Humboldt Gymnasium, Aula 
Werner-Seelenbinder-Straße 3, 16225 Eberswalde 



 

 
 
 
RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE FREISTELLUNG 
gemäß § 24 Abs. 3 LPersVG Brandenburg 
 
KOSTEN: 
Die Seminargebühr von 100,00 € und die Kostenerstattung des Fahrgeldes übernimmt der Dienst-
herr/Arbeitgeber gem.  § 24 Abs. 3 LPersVG. 
 
VORAUSSETZUNG ZUR TEILNAHME 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Schulung und die Kostenübernahme durch den Dienstherrn 
ist eine korrekte Beschlussfassung des Wahlvorstandes zur Entsendung seines/seiner Mitglie-
des/Mitglieder. Dabei sind die Inhalte der Schulung, die Kostenhöhe und eine Begründung der Not-
wendigkeit der Schulung für das jeweilige Mitglied beizufügen. Dieser Beschluss ist auf dem Dienst-
weg dem/der Leiter/-in der Dienststelle zu übermitteln. Widerspricht dieser/diese nicht innerhalb 
von 10 Arbeitstagen, ist die Teilnahme an der Schulung genehmigt und die Kosten werden von der 
Dienststelle getragen. Das Mitglied des Wahlvorstandes kann sich dann verbindlich für die Teilnahme 
an der Schulung anmelden. 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir Sie nach der Schulung bitten, eine Abtretungserklärung 
zu unterschreiben, welche uns berechtigt, die Rechnung direkt an Ihren zuständigen Dienstherrn zu 
stellen. Die Abtretungserklärung ist nur wirksam, wenn vorher ein ordentlicher Entsendebeschluss 
durch den Wahlvorstand an das Staatliche Schulamt gesendet wurde. Ist dies nicht der Fall, wird die 
Rechnung direkt an Sie gestellt. 
 
ANMELDUNG 
Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme über den QR-Code oder über den Link: 
https://www.gew-brandenburg.de/service/weiterbildung/anmeldung-wv-schulung-ff-lr-2026/ 
 
 
  
 
 
 
 
Für Rückfragen im Zusammenhang mit der Schulung steht Ihnen Uta Schönbach  
unter Tel. 0331 2718420 oder per E-Mail medien@gew-brandenburg.de gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Peter Reinhardt 
Geschäftsführer 

https://www.gew-brandenburg.de/service/weiterbildung/anmeldung-wv-schulung-ff-lr-2026/
https://gewbrandenburg-my.sharepoint.com/personal/schoenbach_gew-brandenburg_de/Documents/gb@/2025%20Veranstaltungen/Veranstaltungen_2025-II/25-2_WV-Schulung%20PR/medien@gew-brandenburg.de
https://www.gew-brandenburg.de/service/weiterbildung/anmeldung-wv-schulung-ff-lr-2026/



